
Grundsteuer
Grundsteuer A Hebesatz 500%
Grundsteuer B Hebesatz 500%

Kommunalsteuer 3%

Hundeabgabe (Jahresbeitrag)
für den 1. Hund 65,00                    
für jeden weiteren Hund 80,00                    

Gebühren für die Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung (Gemeindetarif) pro m³ Wasserverbrauch 4,50                      
Abwasserbeseitigung (Abschlag für Hauspumpwerkbesitzer) pro m³ Wasserverbrauch 4,05                      
Interessentenbeitrag pro Bemessungseinheit 660,00                  

Müllgebühren
    80 L Restmülltonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 4,40                      
  120 L Restmülltonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 4,90                      
  120 L Restmülltonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 6,00                      
  120 L Restmülltonne mit Biotonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 12,60                    
  120 L Restmülltonne mit Biotonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 21,40                    
  240 L Restmülltonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 9,80                      
  240 L Restmülltonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 9,80                      
  240 L Restmülltonne mit Biotonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 17,50                    
  240 L Restmülltonne mit Biotonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 25,20                    
1100 L Restmülltonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 42,70                    
1100 L Restmülltonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 42,70                    

Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024
Auf Grund des Beratungs- und Abstimmungsergebnisses wird folgender Haushaltsbeschluss gefasst.

§ 1

Auf Grundlage der §§ 4 ff VRV 2015 wird der beigefügte Voranschlag der Gemeinde St. Georgen bei Salzburg mit einem geplanten Nettoergebnis nach Entnahmen von Haushaltsrücklagen bzw. 
nach Zuweisung an Haushaltsrücklagen in Höhe von - € 666.800,00 (Ergebnisvoranschlag) und einem geplanten Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung in Höhe von  € -382.200,00 

(Finanzierungsvoranschlag) beschlossen.

§ 2

Festsetzung der Steuern, Abgaben, Gebühren und privatrechtlichen Entgelte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
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Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024
1100 L Restmülltonne mit Biotonne bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 50,40                    
1100 L Restmülltonne mit Biotonne bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 58,10                    
1100 L Restmülltonne bei 1-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 42,70                    
1100 L Restmülltonne mit Biotonne bei 1-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 46,60                    
Bereitstellungsgebühr bei 1-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 2,80                      
Bereitstellungsgebühr bei 2-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 5,60                      
Bereitstellungsgebühr bei 4-wöchentlicher Entleerung je Entleerung 11,20                    
  120 L Biotonne je Vierteljahr 50,00                    
  240 L Biotonne je Vierteljahr 90,00                    
Müllsack je Entleerung 4,90                      

Vergnügungssteuer
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsautomaten je Automat im Monat 16,00                    
für das Halten von Geldspielautomaten je Automat im Monat 190,00                  

Allgemeine Nächtigungsabgabe 
je Nächtigung 0,65

Besondere Nächtigungsabgabe gemäß LGBL 7/2020 i.d.g.F. (Jahrespauschale)
Ferienwohnungen bis einschl. 40 m² Nutzfläche 130,00                    
Ferienwohnungen mit mehr als 40 m² bis einschl. 70 m² Nutzfläche 169,00                    
Ferienwohnungen mit mehr als 70 m² bis einschl. 100 m² Nutzfläche 195,00                    
Ferienwohnungen mit mehr als 100 m² bis einschl. 130 m² Nutzfläche 234,00                    
Ferienwohnungen mit mehr als 130 m² Nutzfläche 247,00                    
für dauernd abgestellten Wohnwagen 84,50                      

Beitrag zum Tourismusförderungsfonds nach §§ 50ff. Sbg. Tourismusgesetz, LGBL 43/2003
je Nächtigung 0,05                       

Kostenersätze gem. § 16 Bebauungsgrundlagengesetz
Straßenausbau gesamt je m² 92,00                      
Straßenausbau ohne Unterbau je m² 38,00                      

Anpassung VPI 2020, wenn Schwelle 
von 5% erreicht
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Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024
Planungskostenbeitrag Flächenausmaß
Grundbetrag bei Flächenwidmungsplänen: bis 1.000m² 2.072,00               
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 1.001m² bis 2.000m² 0,280                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 2.001m² bis 5.000m² 0,187                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 5.001m² bis 10.000m² 0,112                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter über 10.000m² 0,056                    

Grundbetrag bei Bebauungsplänen: bis 1.000m² 1.344,00               
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 1.001m² bis 2.000m² 0,403                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 2.001m² bis 5.000m² 0,273                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter 5.001m² bis 10.000m² 0,161                    
Zuschlag: Abgabenhöhe je Quadratmeter über 10.000m² 0,081                    
Die Berechnung erfolgt entsprechend Planungskostenbeitragsverordnung.

Bei Durchführung einer Umweltprüfung ist ein Zuschlag von 100% auf den Tarif für Flächenwidmungspläne zu berechnen.
Bei Durchführung eines Verfahrens unter 5.000m² ist ein Abschlag von € 200,00 auf den Tarif für Flächenwidmungspläne zu berechnen.

Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag gem. § 77b S.ROG 2009
für unverbaute und unbefristete Baulandgrundstücke 
Tarif 3 für Gemeinden des Flachgaus und Tennengaus (pro Kalenderjahr) bis 500m² 0,00

501m² bis 1.000m² 1.120,00               
1.001m² bis 1.700m² 2.240,00               
1.701m² bis 2.400m² 3.360,00               
2.401m² bis 3.100m² 4.480,00               

1.120,00               

Grundbuchsauszug 10,00                    

LED Werbetafel
Einheimische Unternehmen u. Wirtschaftstreibende inkl. 5% Werbeabgabe und Ust.
1 Woche 60,00                    
2 Wochen 120,00                  
3 Wochen 163,00                  
4 Wochen 200,00                  

je weitere angefangene 700 m² 
zusätzlich
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Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024
Auswärtige Unternehmen u. Wirtschaftstreibende inkl. 5% Werbeabgabe und Ust.
1 Woche 120,00                  
2 Wochen 240,00                  
3 Wochen 326,00                  
4 Wochen 400,00                  
Einheimische Vereine inkl. 5% Werbeabgabe und Ust.
1 Woche 30,00                    
2 Wochen 60,00                    
3 Wochen 81,50                    
4 Wochen 100,00                  
Angebotspakete für einheimische Vereine: 
12-Tages-Paket (individuell tagweise nutzbar) 50,00                    
für jedes weitere 12-Tages-Paket 50,00                    
Auswärtige Vereine inkl. 5% Werbeabgabe und Ust.
1 Woche 45,00                    
2 Wochen 90,00                    
3 Wochen 122,25                  
4 Wochen 150,00                  
Erstellung eines SPOTs für die LED Werbetafel 50,00                    

Wählerevidenzverzeichnis
Abrufen des Wählerevidenzverzeichnisses 20,00                    
Ausdruck des Wählerevidenzverzeichnisses - je Seite 1,00                      
Erstellung des Wählerevidenzverzeichnisses als PDF 35,00                    

Hausnummernschilder je Schild 35,00                    

Gemeindeverwaltungsabgaben gem. Landes- u. Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung

Kommissionsgebühren gem. Landes- u. Gemeinde-Kommissionsgebührenverordnung

Sperrstundenabgabe lt. LGBL.Nr. 47/1952 i.d.g.F.

Seite 4



Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024
Kinderbetreuungsgebühren  

inkl. 13% Ust.

Krabbler - unter 3-jährige  Eltern- grundtarif  Zuschuss für 
Familien Land Monats-gebühr

bis 10 Std. / Woche 35,00                    20,00-                      15,00                      
bis 20 Std. / Woche 70,00                    20,00-                      50,00                      
bis 30 Std. / Woche 105,00                  20,00-                      85,00                      
bis 40 Std. / Woche 140,00                  40,00-                      100,00                    
ab  40 Std. / Woche 175,00                  40,00-                      135,00                    

Kinderbetreuung 3-6-jährige  Elternbeitrags-     
ersatz Land  

bis 20 Std. / Woche 100,00                  100,00-                    0,00
bis 30 Std. / Woche 135,00                  100,00-                    35,00                      
bis 40 Std. / Woche 170,00                100,00-                   70,00                     
ab  40 Std. / Woche 205,00                  100,00-                    105,00                    

*) Stichtagsregelung des Landes Salzburg: Nur jene Kinder, die zum Stichtag 1. September das 3. Lebensjahr vollendet haben, erhalten den Elternbeitragsersatz des Landes.

verpflichtendes Kinderbetreuungsjahr       (Schulanfänger)  Förderung Bund 

Betreuung 20 Std. / Woche verpflichtend ( für 10 Monate) 90,00                    90,00-                      0,00
bis 30 Std. / Woche 125,00                  90,00-                      35,00                      
bis 40 Std. / Woche 160,00                  90,00-                      70,00                      
ab  40 Std. / Woche 195,00                  90,00-                      105,00                    
Schulkindbetreuung in der AEG und Ferienbetreuung Kindergartenkind 
bei Unterschreitung der monatlichen Mindestbetreuungszeit 
bis 10 Std. / Woche 35,00                    
bis 20 Std. / Woche 70,00                    
bis 30 Std. / Woche 105,00                  
bis 40 Std. / Woche 140,00                  
ab  40 Std. / Woche 175,00                  

Mittagessen je Mittagsportion 5,50                      
Gesunde Jause  -  1 x wöchentlich Monatstarif je Kind 4,00                      
Bastelbeitrag Monatstarif je Kind 3,00                      
Transport Kindergartenkinder Monatstarif je Kind 30,00                    

Transport Volksschulkinder Monatstarif je Kind 30,00                    
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Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Haushaltsbeschluss 2024

Friedhofsgebühren
Grabstellen
Erd-Einzelgrab 10 Jahre: 140 x   80 cm 416,00                  
Erd- Doppelgrab 10 Jahre: 140 x 160 cm 832,00                  
Urnengrab als Erdgrab 10 Jahre: 140 x   80 cm 416,00                  
Urnengrab als Wandgrab 10 Jahre 348,50                  
Beisetzungsgebühr
Erwachsene Einmalgebühr 83,20                    
Kinder unter 14 Jahre Einmalgebühr 11,90                    

Benutzung der Leichenhalle
Pauschalbetrag incl. Reinigung Einmalgebühr 71,30                    
Zusatzgebühr für Kühlzelle je 24 Stunden 40,40                    

Bibliotheksgebühren
Kinder (bis 15 Jahre) Jahresgebühr 5,00                      
Senioren (ab 60 Jahre) und Jugendliche (von 15 bis 18 Jahre) Jahresgebühr 7,50                      
Erwachsene Jahresgebühr 9,00                      
Familien Jahresgebühr 16,00                    
Schulklassen, pro Kind 1 Buch -                        
Fristüberschreitung: pro Medium und angefangener Woche 0,50                      

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift und des Haushaltsbeschlusses bestätigt:

Der Bürgermeister

Franz Gangl eh.

Seite 6


